
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1998/5/20 2R98/98i
(2R99/98m)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.05.1998

Norm

JN §19

Rechtssatz

In einem Mehrparteienverfahren wie dem Konkursverfahren oder den meisten Außerstreitverfahren (zB

P6egschaftsverfahren) sind zur objektiven Beurteilung des Anscheins der Befangenheit eines Richters andere Kriterien

heranzuziehen als im kontradiktorischen Zivilprozeß, in dem das Gleichgewicht der beiderseitigen Prozeßrechte der

Parteien im Vordergrund der Verfahrensziele steht.
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